
80 2/2002 – NEUE KRIMINALPOLITIK

NEUE

LETZTE SEITE

Vorschau:
Heft 3/2002 erscheint im August

Thema: 
Therapie Verwahrung: 
Zum Umgang mit Sexualstraftätern
Ausgehend von der Beobachtung, dass gegenwärtig bei vermehrten, auf
Resozialisierung und Entlassung hinwirkenden Therapieangeboten für
Sexualstraftätern gleichzeitig eine Tendenz zum dauerhaften Wegsperren
besteht, werden folgende Themen behandelt:
• Einige Merkwürdigkeiten der öffentlichen Debatten zur Sicherungs-

verwahrung
• Therapien und Behandlungsmethoden in Theorie und Praxis
• Ausweitung der Sozialtherapie
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Jugendlichen zielen. Betont wird die
Notwendigkeit kontinuierlicher Wei-
terbildung. Von den 92 bayrischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
in der Jugendkriminalrechtspflege
waren 2/3 über das Angebot infor-
miert. Sie sahen bei etwa 1/3 der jun-
gen Untersuchungshäftlinge Chan-
cen einer Haftvermeidung, womit
der Praxisbedarf wesentlich höher als
die vorhandenen Plätze eingeschätzt
wird. Als Zielgruppe wurden Jugend-
liche mit einer zu erwartenden Be-
währungsstrafe sowie mit Sozialisati-
onsdefiziten genannt – eine Orientie-
rung, die im Hinblick auf die
Zielsetzung der Untersuchungshaft
als Verfahrenssicherung und hin-
sichtlich der Entstehungszusammen-
hänge von Jugendkriminalität nicht
unproblematisch ist.

Bei der Auswertung der Akten
von 70 Jugendlichen ergab sich,
dass das Durchschnittsalter bei der
Aufnahme 16 Jahre betrug, dass
70 % schon einen Registereintrag
hatten und dass die Straftaten etwa
zur Hälfe in Eigentumsdelikten und
zur anderen Hälfte in Gewaltdelik-
ten bestand, wobei 30 % auf Raub,
13 % auf schwere Körperverletzung
und 7 % auf Sexualdelikte entfielen.
Nachdenklich stimmt, dass der Un-
terbringung in den meisten Fällen
eine Untersuchungshaft von durch-
schnittlich einem Monat voran-
ging. Es ging also offensichtlich
eher um Haftverkürzung als um
Haftvermeidung. Die Möglichkeiten
der Haftvermeidung sind entspre-
chend noch weiter auszubauen.
Durchschnittlich blieben die Ju-
gendlichen drei Monate in dem Se-
verinhaus. Die Entweichungsquote
betrug fast 50 %, was jedoch nicht

immer zum Abbruch der Unterbrin-
gung führte. Nach Verlassen des
Heimes kamen 40 % in Untersu-
chungshaft, 11 % in den Jugend-
strafvollzug und etwa 30 % in ande-
re stationäre Einrichtungen – ein
Ergebnis, das unter der genannten
kriminalpolitischen Zielsetzung
nicht gerade sonderlich beein-
druckend ist. Interessant ist die
Rückfalluntersuchung, wobei
drei unterschiedliche Rückfallkrite-
rien berücksichtigt wurden (erneute
Eintragung in das Bundeszentral-
register, jede erneute Eintragung
außer der Verfahrenseinstellung, Er-
ziehungsmaßregeln, Auflage oder
Verwarnung und schließlich Eintra-
gung mit Freiheitsstrafe ohne
Bewährung). Nach dem ersten Krite-
rium wurden etwa 3/4, nach dem
zweiten Kriterium knapp 2/3 und
nach dem dritten Kriterium nur ca.
1/3 (36 %) der Programmgruppe
wieder auffällig. Weniger schwer-
wiegend, seltener und später rück-
fällig – so werden die stabilisieren-
den Effekte der Unterbringung für
die Programmgruppe genannt. Ein
Vergleich der Unterbringung mit
der Untersuchungshaft ergibt einen
20-prozentigen Vorteil. Insoweit
wird abschließend festgehalten, dass
sich das Severinhaus als geeignete
Haftalternative bewährt hat.
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